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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XLVIII. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXVIII. Jahrgang.

Nr. 1. Basel, 4. Januar. 19©».
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Sehwabe,

Verlagsbuchhandlung In Basel". Im Auslande nehmen alle Postbureanx nnd Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberst U. Wille, Meilen.

Iahalt: Möglichkeit eines neuen Wehrgesetzes. — Die Divisionsmanöver 1901. — Meyer: Aufgaben in
militärischer Geländebeurteilung. — Reinelt: Lösungen von Aufgaben aus dem Gebiet der Waffenlehre. —• Eid-

Senossenschaft: Ernennungen und Beförderungen. Mutationen im Offizierskorps des Kantons Glarus. — Ausland:
'eutschland: Die Etatsstärke des deutschen Heeres. Beginn der Waffenübungen der Zwei-Jahr-Präsenten. Distanzritt.

Österreich: Die Kaisermanöver des Jahres 1902. Frankreich: Die Adjustierung der Kavallerie. England:
Schiessausbildung. Norwegen : Schiessversuche gegen Schneedeckungen.

Möglichkeit eines nenen Wehrgesetzes.

Nach dem Referat der «Neuen Zürcher Ztg.*
hat der Chef d es ' Mil i tär d epa r teru

en ts im Ständerat den Ausspruch gethan,
dass, wenn man mit der Reorganisation des

Militärdepartements "bis zur Vorlage einer neuen

Militärorganisation warten wolle, man dann die

Sache ad calendas graecas verschiebe.

Da3 sind trübe Aussichten in die Zukunft,

wenn man von der Überzeugung durchdrungen
ist, dass ohne eine Revision der Militärorganisation

von 1874 unmöglich sei, ein Wehrwesen

zu bekommen, wie Schutz und Sicherheit der

staatlichen Unabhängigkeit und Freiheit erfordert

und wie zu bekommen möglich wäre, ohne

berechtigte Eigentümlichkeiten des Volkes zu

verletzen und ohne von Staat und Bürger
unerträgliche Mehrlasten zu fordern. Diese Aussicht
in die Zukunft der vaterländischen Wehrkraft
ist um so trüber, da derjenige, welcher solchen

Ausspruch gethan, seine eigene Überzeugung von

der Notwendigkeit eines neuen Wehrgesetzes

häufig genug bekundet hat und daher sein

hoffnungsloser Ausspruch nur auf dem Glauben
beruhen kann, das Wehrgesetz, das so dringend
notwendig ist, werde in unabsehbarer Zeit nicht
zustande gebracht werden können.

Dass solche Hoffnungslosigkeit auf genauer
Kenntnis der Situation beruht, muss ohne

weiteres zugegeben werden. Daran zu zweifeln darf
sich auch der naivste Optimist jetzt nicht mehr

gestatten, wohl aber ist es erlaubt,
nachzuforschen, ob sich die Gründe dafür nicht
wegschaffen lassen.

Denn das steht ausser allem Zweifel, wenn
dies nicht möglich ist, wenn unser Volk, dais

auf seine Freiheit und Unabhängigkeit so stolz
ist und bei jedem Anlass zeigt, wie sehr es sein
Militärwesen liebt und in ihm den Hort seiner
Freiheit und Unabhängigkeit erblicKt, nicht dazu

gebracht werden kann, eine Wehrverfassong
anzunehmen, die wirklich genügt, dann gefällt sich
alles in einer furchtbaren Selbsttäuschung.

Die Frage muss von einem höheren
allgemeinen Standpunkt aus betrachtet werden. Erst
an zweiter Stelle handelt es sich um ein besseres

Wehrgesetz, an erster Stelle handelt es sich

darum, ob im souveränen Volke wirklich
unüberwindliche Anschauungen und Gewohnheiten
herrschen, die es gleichgiltig und stumpf dagegen

machen, ob es seine volle Wehrkraft besitzt.
Denn auch das steht ausser allem Zweifel, wenn
dem wirklich so wäre, dann sänke die jetzt
emporstrebende Wehrkraft bald und mit ihr giengen
auch die übrigen Bedingungen, um ein freies

selbständiges Volk zwischen den Grosstaaten

sein zu dürfen, zu Grunde.

Nach unserer Anschauung der Dinge berechtigen

weder die Verwerfung der Verfassungsrevision

1895 noch irgend welches Schimpfen
über den Militärmoloch etc. etc. zu der

Annahme, dass solche Gesinnung in unserem Volke
vorhanden sei. Untrügliche Anzeichen lassen

uns immer von neuem erkennen, dass Volk wie

gesetzgebende Räte alles zu thun bereit sind,

um das Vaterland so wehrkräftig zu haben, wie

notwendig ist. *) Die Gründe, weswegen eine

*) Als solche untrüglichen Zeichen wollen wir nennen:
die Teilnahme der Bevölkerung an den Manövern, das

Interesse an den Leistungen der Trnppe und der Fiih-
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